
In der letzten Saison ist etwas Großartiges geschehen, 
womit wir aufgrund der Pandemie zunächst nicht gerech-
net haben. Die Zahl der Reisebuchungen übertraf alles, 
was wir in der Geschichte von Rückenwind Reisen bisher 
erleben durften. 2022 wurde für uns zu einem Rekord-
jahr und hat uns gezeigt, dass unser Aktivurlaub noch 
immer sehr beliebt ist. Dafür möchten wir uns bei all 
unseren Gästen aus dem vergangenen Jahr bedanken. 

Die Planung für die letzte Saison hat unser gesamtes 
Team gefordert. Zu Beginn war es völlig unklar, welche 
Pandemie-Regeln während der Reisezeiten gelten. 
Noch etwas unsicherer war die Lage im Ausland. Auf-
grund unseres eingespielten Teams konnten wir aber 
alle Herausforderungen meistern und unseren Gästen 
einen schönen Urlaub bieten. Auch die neue Saison-
planung ist nicht ganz frei von pandemiebedingten 
Herausforderungen. Deshalb haben wir erst einmal auf 
neue eigene Reisen im Programm verzichtet. Stattdessen 
haben wir uns darauf konzentriert, bestehende Reise-
angebote zu verändern und neue Touren unserer Part-
nerunternehmen zu übernehmen. 

Verändert haben wir zum Beispiel unsere Touren rund um 
Berlin. Sie beginnen jetzt nicht mehr im Zentrum der 
Hauptstadt. Der dort herrschende, mitunter immense 
Verkehr macht ein entspanntes Radeln bisweilen sehr 
schwierig. Das passt natürlich nicht zu den Zielen, die 
unsere Gäste und wir mit Rückenwind-Radreisen verbin-
den. Deshalb starten die Touren jetzt in Potsdam oder 
am Müggelsee und streifen nur noch den Stadtrand 
Berlins. Zusätzlich haben wir in die Sternfahrten Essen 
und Münster weitere Hotels des Standards »Deluxe« 
integriert, um den Komfort dieser Reiseangebote noch 
ein bisschen zu steigern.

Durch die neuen Partnerangebote haben Sie jetzt unter 
anderem die Gelegenheit, den Gardasee während Ihres 
Urlaubs komplett zu umrunden und die faszinierende 
Region noch besser kennenzulernen. Wir wissen, dass 
sich einige unserer Gäste das gewünscht haben. Darüber 
hinaus haben wir unser Sternfahrten-Angebot erweitert. 
Mit Hamburg, Marburg und der Doppelsternfahrt Vene-
tien sind attraktive Ziele hinzugekommen. Weitere Ände-
rungen gibt es bei unseren Rad- und Schiffsreisen. Auf der 
beliebten Route »Mosel & Saar« fährt mit der MS Olympia 
jetzt ein neues Schiff . Darüber hinaus bieten wir nach 
einer Pause einige Fahrten der MS Florentina auf Elbe und 
Moldau wieder an. 

Die Buchungen unserer Rad & Schiffsreisen waren in der 
letzten Saison zunächst etwas verhalten. Im Saisonverlauf 
stieg die Nachfrage aber wieder auf ein hohes Niveau und 
für 2023 rechnen wir mit einer völligen Normalisierung. 
Buchen Sie deshalb am besten frühzeitig, um sich Ihre 
Lieblingsreise für 2023 zu sichern. Wir wünschen Ihnen 
herrliche Urlaubstage.

Ihr Andreas Bunge

Für Neugierige …
Neues bei Rückenwind
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ngDer Reiseveranstalter wird sich um Erstattung der ersparten Auf-
wendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflich-
tung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Aufwendun-
gen handelt. 

7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
7.1 Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Mindest-
teilnehmerzahl nur dann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten, 
wenn er 
a) in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung die Mindest-
teilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor 
dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Reisenden spätes-
tens die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die 
späteste Rücktrittsfrist angibt. 
Ein Rücktritt ist dem Reisenden gegenüber spätestens an dem Tag 
zu erklären (bis 28 Tage vor Reiseantritt), der dem Reisenden in 
der vorvertraglichen Unterrichtung und der Reisebestätigung 
angegeben wurde. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden kann, hat der Reiseveranstalter unverzüglich von seinem 
Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.
7.2 Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, hat der 
Reiseveranstalter unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 
14 Tagen nach dem Zugang der Rücktrittserklärung, Zahlungen 
des Reisenden auf den Reisepreis zurückzuerstatten.

8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der Reiseveranstalter kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer 
Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit 
das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von 
Informationspflichten des Reiseveranstalters beruht. Kündigt der 
Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweiti-
gen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung 
erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutge-
brachten Beträge.

9. Mitwirkungspflichten des Reisenden
9.1 Reiseunterlagen
Der Reisende hat den Reiseveranstalter oder seinen Reisevermitt-
ler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn 
er die notwendigen Reiseunterlagen (z.  B. Hotelliste, Routenbuch) 
nicht innerhalb der vom Reiseveranstalter mitgeteilten Frist erhält.
9.2 Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der 
Reisende Abhilfe verlangen.Soweit der Reiseveranstalter infolge 
einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe 
schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche 
nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB 
geltend machen. Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelan-
zeige unverzüglich dem Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort 
zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter des Reiseveranstalters vor 
Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwa-
ige Reisemängel dem Reiseveranstalter unter der mitgeteilten 
Kontaktstelle des Reiseveranstalters zur Kenntnis zu bringen; über 
die Erreichbarkeit des Vertreters des Reiseveranstalters bzw. seiner 
Kontaktstelle vor Ort wird in der vorvertraglichen Information 
unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch 
seinem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, 
zur Kenntnis bringen. Der Vertreter des Reiseveranstalters ist 
beauftragt, für Abhilfe zu sorgen sofern dies möglich ist. Er ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

10. Beschränkung der Haftung 
10.1 Für die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung ist der Rei-
sende selbst verantwortlich sowie die Straßentauglichkeit bei 
Mitnahme des eigenen Rades. Die vertragliche Haftung des Reiseve-
ranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind und nicht 
schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende 
Ansprüche nach internationalen Übereinkünften oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften bleiben von der Beschrän-
kung unberührt.
10.2 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.  B. vermit-
telte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstel-
lungen), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und 
der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identi-
tät und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleis-
tungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den 
Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise des Rei-
severanstalters sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 
651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt. Der 
Reiseveranstalter haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden 
des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten des Reiseveranstalters ursächlich war.

11. Gepäckverlust, Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung
Beschädigungen am Gepäck sind unverzüglich dem Reiseveran-
stalter mitzuteilen.

20. Insolvenzschutz
Wir haben dafür gesorgt, dass Sie im Falle der Zahlungsunfähig-
keit oder des Konkurses den gezahlten Reisepreis zurückerstattet 
bekommen, soweit Reiseleistungen infolgedessen ausfallen. 
Außerdem werden Ihnen notwendige Aufwendungen für die 
Rückreise erstattet, soweit diese infolgedessen anfallen. Bei Vor-
lage des Sicherungsscheines haben Sie dann einen unmittel-
baren Anspruch an die Touristik-Versicherungs-Service GmbH,  
Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg.

21. Datenschutzerklärung
21.1 Datenschutz durch Rückenwind Reisen: Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten des Auftraggebers bzw. dessen 
betroffene Mitarbeiter durch Rückenwind Reisen GmbH zum 
Zweck der Vertragserfüllung erfolgt auf Grundlage der freiwilli-
gen Einwilligung des Auftraggebers (z.B. bei besonderen Katego-
rien personenbezogener Daten), des bestehenden Vertragsver-
hältnisses sowie gesetzlicher Vorschriften.
Es besteht keine Verpflichtung zur Erteilung der Einwilligung (z.B. 
bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten) und zum 
Abschluss des Vertrages. Die Nichterteilung der Einwilligung bzw. 
das Unterbleiben des Vertragsabschlusses hätte jedoch zur Folge, 
dass der Auftrag nicht übernommen werden kann.
21.2. Weiterverarbeitung: Es erfolgt eine mit dem Zweck der Ver-
tragserfüllung zu vereinbarende Weiterverarbeitung der Daten 
durch Rückenwind Reisen GmbH zum Zweck des Direktmarke-
tings in nicht einwilligungspflichtigen Formen wie dem adressier-
ten postalischen Versand von Werbung.
Eine Weiterverarbeitung zum Zweck des Direktmarketings in ein-
willigungspflichtigen Formen wie dem elektronischen Versand 
von Werbung oder der Schaltung personenbezogener Werbean-
zeigen erfolgt nur aufgrund der Grundlage einer zusätzlichen 
freiwilligen Einwilligung des Auftraggebers. Zur Erteilung der Einwil-
ligung besteht keine Verpflichtung. Die Nichterteilung der Einwil-
ligung hätte nur zur Folge, dass der Auftraggeber keine Werbung 
in einwilligungspflichtigen Formen erhält.
21.3. Weitergabe: Sämtliche Daten unterliegen der vereinbarten 
bzw. gesetzlichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit und dem 
Schutz personenbezogener Daten. Eine Weitergabe der Daten des 
Auftraggebers erfolgt, abgesehen von der Weitergabe an wirt-
schaftstypische Empfänger wie Banken, Steuerberater, Rechtsan-
wälte, Versanddienstleister etc., nur aufgrund gesetzlicher Grund-
lage bzw. in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
21.4. Weltweite Verarbeitung: Der Auftraggeber willigt in die welt-
weite Verarbeitung seiner Daten, insbesondere zum Zweck des 
Remote-Zugriffs durch Rückenwind Reisen GmbH zum Zweck 
auftragsbezogener Verarbeitungsvorgänge, z.B. in Notfällen wäh-
rend Dienstreisen von Rückenwind Reisen GmbH, ein.
21.5. Speicherdauer: Die Daten des Auftraggebers werden zum 
Zweck der Dokumentation und der Erfüllung rechtlicher Ver-
pflichtungen bis zu maximal dreißig Jahre nach Abschluss der 
Aufträge gespeichert.
21.6. Widerrufsrecht: Der Auftraggeber hat das Recht, seine Einwil-
ligung jederzeit zu widerrufen. Im Fall der schriftlichen Erteilung 
der Einwilligung kann der Widerruf nur schriftlich erfolgen, im Fall 
der Einwilligung in den Erhalt elektronischer Werbung kann dies 
gegebenenfalls auch durch Klick auf den Abmeldelink erfolgen. In 
diesem Fall wird die Verarbeitung, sofern keine andere Rechts-
grundlage besteht, eingestellt. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf verarbeiteten Daten wird durch den Widerruf nicht 
berührt.
21.7. Widerspruchsrecht: Der Auftraggeber hat das Recht, der Ver-
arbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Direkt-
werbung zu widersprechen. Im Fall des Widerspruchs werden Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr zum Zweck der Direktwer-
bung verarbeitet.
21.8. Betroffenenrechte: Der Auftraggeber bzw. dessen betroffene 
Mitarbeiter haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung ihrer personenbezogenen Daten, das Recht auf Ein-
schränkung der Datenverarbeitung, das Recht auf Datenübertrag-
barkeit und das Recht zur Beschwerde bei der Datenschutzbe-
hörde (Datenschutzbehörde, Husarenstraße 30, D-53117 Bonn, 
Tel.: +49 (0)228 997799-0)

22. Schlussbestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der allgemeinen Reise-
bedingungen hat nicht die Unwirksamkeit der kompletten Reise-
bedingungen oder des gesamten Reisevertrages zur Folge. Das 
Unternehmen Rückenwind Reisen GmbH nimmt nicht an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle teil. Unsere Reisenden können sich unter Online Schlichter, 
Zentrum für Europäischer Verbraucherschutz e. V., Bahnhofsplatz 3 
mit Sitz in 77694 Kehl, www.online-schlichter.de informieren.

Oldenburg, im September 2022

Veranstalter/Impressum
Rückenwind Reisen GmbH
Am Patentbusch 14
D-26125 Oldenburg
Telefon 0441-485970
Fax: 0441-4859722 

Email: info@rueckenwind.de
www.rueckenwind.de

Geschäftsführer: Andreas Bunge 
Handelsregister Oldenburg HRB 2720 
UST-ID-Nr. DE117484681 

12. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat, Information 
über Verbraucherstreitbeilegung 
12.1 Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 4-7 BGB hat der Rei-
sende/Reisende gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu 
machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler 
erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler 
gebucht war. Eine Geltendmachung auf einem dauerhaften Daten-
träger wird empfohlen. 
12.2 Der Reiseveranstalter weist im Hinblick auf das Gesetz über 
Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass er nicht an einer frei-
willigen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbrau-
cherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen 
für den Reiseveranstalter verpflichtend würde, informiert der Reise-
veranstalter den Reisenden hierüber in geeigneter Form. Der Reise-
veranstalter weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-
Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/ odr / hin.

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
13.1 Der Reiseveranstalter wird den/die Reisende/n über allge-
meine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefäh-
ren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten. 
13.2 Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen und Mit-
führen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devi-
senvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vor-
schriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen 
zu Lasten des Reisenden. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter 
nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 
13.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Ertei-
lung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplo-
matische Vertretung, wenn der Reisende ihn mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene Pflich-
ten verletzt hat.

14. Rechtswahl 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden und dem Reise-
veranstalter findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen 
des Reisenden gegen den Reiseveranstalter im Ausland für die 
Haftung des Reiseveranstalters dem Grunde nach nicht deutsches 
Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbe-
sondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des 
Reisenden ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

15. Gerichtsstand
15.1 Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz 
verklagen.
15.2 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist 
der Wohnsitz des Reisenden maßgebend. Für Klagen gegen Rei-
senden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
wird als Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.
15.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren 
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisever-
trag zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter anzu-
wenden sind, etwas anderes zugunsten des Reisenden ergibt 
oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht 
abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Rei-
sende angehört, für den Reisenden günstiger sind als die nachfol-
genden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vor-
schriften.

16. Tageweise Beschreibung
Der Reiseverlauf der Touren kann sich unter Umständen ändern, 
wenn örtliche Gegebenheiten dieses erfordern (z.  B. Wetter, geän-
derte Öffnungszeiten, geänderte Fahrpläne). Maßgeblich ist dann 
das am Vortrag angekündigte Programm.

17. Reisebeschränkungen für Personen mit eingeschränkter 
Mobilität
a) Radreisen sowie Reisen mit Rad & Schiff sind für Personen mit 
eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.

18. Vermittlung von Fremdleistungen
a) In Verbindung mit einer Rückenwind Reise kann der Kunde 
über den Reiseveranstalter eine Bahnfahrkarte zu Sonderkonditi-
onen erwerben. Eine Zugbindung ist hierin nicht enthalten. Der 
Reiseveranstalter ist in diesem Fall auschließlich Mittler und haftet 
nicht für etwaige Zugverspätungen oder Zugausfälle.
b) Bei Buchung weiterer Fremdleistungen wie z. B. Versicherun-
gen, die nicht Teil der Leistungsausschreibung sind, haftet der 
Reiseveranstalter ausschließlich für die Vermittlung der Fremd-
leistung, nicht aber für die Erbringung der Leistungsinhalte. Es 
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Stornobedin-
genen des jeweiligen Vertragspartners.

19. Versicherungen
Wir empfehlen den Abschluss einer Auslandskrankenversiche-
rung mit Rücktransport, einer Unfall- und Gepäck- und Reiserück-
trittskostenversicherung.
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Unterschreibende(r)
Name: 

Vorname: 

Straße: 

PLZ/Wohnort: 

Telefon privat:   

Telefon dienstl.:   

Telefon mobil: 

E-Mail:

Geb.-Datum:       Körpergröße

Eigenes Rad 7-Gang- 21-Gang-  Leihrad    Elektro-
 Leihrad Leihrad  Premium    rad

Kategorie (wenn erforderlich) A B C  Deluxe/Charme

Unterbringung EZ DZ Dreibettzimmer

Verpflegung Frühstück                   Halbpension (wenn verfügbar)

 Zahlung per Kreditkarte 

Frühbucherrabatt  20,- €  (Frühbucherrabatt gültig bis zum 28.02.2023)

Vollständige Covid-19 Impfung Ja Nein
Covid-19 Genesen  Ja Nein

Zusatzübernachtungen

Zusatzübernachtung(en) in vom bis Kategorie

Zusatzübernachtung(en) in vom bis Kategorie

Bemerkungen:

bitte deutlich schreiben, Fax 0049 (0)4 41/4 85 97 23
Rückenwind Reisen GmbH, Am Patentbusch 14, D-26125 Oldenburg, Tel. 0049 (0)441/4 85 97 0
info@rueckenwind.de, www.rueckenwind.de 

Hiermit melde ich mich und nachstehende Personen verbindlich an

Reise (genaue Reisebezeichnung) 

Buchungscode geführt individuell

vom bis Ersatztermin vom bis 

An- und Abreise, Rücktransfer

Bahn-Fahrkarten für  Personen ab/bis (DB-Heimatbhf.)     1. Klasse,   2. Klasse, (Bahnfahrkarte S. 169)   

Rücktransfer per Kleinbus für  Personen am von  nach

Wünsche, Bemerkungen, Extras (reservierungspflichtige Parkplätze, Herrenräder auf Anfrage, besondere Kost, Mitnahme eigenes 
Elektrorad etc. ) 

Reiseanmeldung

Anmerkung: Bitte achten Sie darauf, dass eventuell mündlich getroffene Vereinbarungen in der Buchungsbestätigung auch schriftlich festgehalten werden.  
Die Reisebedingungen (www.rueckenwind.de/agb und Katalogseite 170 und 171) sowie die Datenschutzerklärung erkenne ich für mich und die mitgemeldeten Reisenden an. 
Der Reisevertrag kommt durch Zusendung der Buchungsbestätigung/Rechnung zustande. Ein Rücktritt von der gebuchten Reise ist jederzeit gegen Zahlung einer Storno-
gebühr möglich. Wir empfehlen direkt bei Reisebuchung den Abschluss einer Reiserücktritt-/Abbruchversicherung (Katalogseite 168). Meine Daten werden nur zu Zwecken 
der Ausführung des Vertrages gespeichert, verarbeitet und genutzt. * Der Frühbucherrabatt ist bis zum 28.02.2023 gültig.

Mitreisende

Herr/Frau/Kind Vor- und Nachnamen Eigenes 7-Gang- 21-Gang- Leihrad+  Elektro- Frühb.- Sattel- Körper- Geb.- Adressen der weiteren Teilnehmer mit  
 der Mitreisenden Rad Leihrad Leihrad  rad Rabatt* tasche* größe Datum PLZ, Wohnort, Straße, Telefon
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Ort Datum Unterschrift 




